
 

 

 
Information zum Organscreening 

 
 
Was wird untersucht? 
 
Es wird besonderes Augenmerk auf eine genaue Untersuchung des Gehirns, des Gesichtes, 
der Wirbelsäule, des Brustkorbes mit Herz und Lunge, der Bauchwand und der 
Bauchorgane, der Nieren, der Blase und der Extremitäten gelegt. 
 
Wie oft ist etwas nicht in Ordnung und was geschieht dann? 
 
Die allermeisten Kinder kommen gesund zur Welt, allerdings besteht in jeder 
Schwangerschaft ein Risiko von ca. 3 % für die Geburt eines körperlich oder geistig 
behinderten Kindes. Einige Erkrankungen, wie zB manche Herzfehler können das Leben 
Ihres Kindes akut bedrohen. Eine frühzeitige Diagnose eröffnet eine breitere Palette an 
Möglichkeiten, auf eine solche Situation zu reagieren. Manche Fehlbildungen erfordern 
weitere Untersuchungen oder eine Operation nach der Geburt. In diesem Fall können wir 
bereits vor der Geburt für Sie die Möglichkeit schaffen, mit einem Spezialisten zu sprechen, 
der sich auch nach der Geburt um das Kind kümmern kann. 
In seltenen Fällen besteht auch die Möglichkeit/Notwendigkeit einer Operation des 
ungeborenen Kindes im Mutterleib. 
 
Wie hoch ist die diagnostische Sicherheit? 
 
Es werden ungefähr 90% aller klinisch bedeutsamen Fehlbildungen durch diese 
Ultraschalluntersuchung erkannt. Daraus geht hervor, dass Fehlbildungen im 
Millimeterbereich unter Umständen nicht diagnostiziert werden können (zB. kleines Loch in 
der Herzscheidewand, isolierte Gaumenspalte, Finger- & Zehenfehlbildungen). 
Eine reduzierte Aussagekraft der Untersuchung kann auch aufgrund ungünstiger 
Kindslage oder eines erhöhten BMI der Mutter bestehen. 
Manche Fehlbildungen entwickeln sich erst im späteren Verlauf der Schwangerschaft, 
das gilt im Besonderen für manche Herzfehler (zB Aortenisthmusstenose),einige Gehirn-und 
Nierenfehlbildungen, Magendarmpassagestörungen und Infektionsfolgen. 
 
Trotz modernster Technik und größtmöglicher Expertise des Untersuchers können nicht alle 
Erkrankungen und Fehlbildungen durch Ultraschall erkannt werden, insbesondere 
Stoffwechselstörungen, alleinige geistige Behinderungen, bestimmte Syndrome etc. 
 
Ich erkläre hiermit, den Aufklärungsbogen gelesen, Ziele und Grenzen der Untersuchung 
verstanden zu haben und dass ich das Organscreening durchführen lassen möchte. 
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